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§ 74 PBVG Kompetenzübertragung
 PBVG - Post-Betriebsverfassungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.01.2021

(1) Der Personalausschuß kann dem Vertrauenspersonenausschuß mit dessen Zustimmung die Ausübung seiner

Befugnisse für einzelne Fälle oder für bestimmte Angelegenheiten übertragen. Dasselbe gilt für den Zentralausschuß in

bezug auf den Personalausschuß. In Unternehmen, in denen kein Personalausschuß errichtet ist, kann der

Zentralausschuß seine Befugnisse für einzelne Fälle oder für bestimmte Angelegenheiten dem

Vertrauenspersonenausschuß mit dessen Zustimmung übertragen.

(2) § 114 Abs. 2 bis 4 ArbVG ist anzuwenden, wobei die Befugnisse des Zentralbetriebsrates vom Zentralausschuß, jene

des Betriebsrates vom Vertrauenspersonenausschuß ausgeübt werden.
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